Wohnen und Gemeinschaft

online ist besser

i
Fachverlag fiir Mietvertrage onlinemietvertrag.de

Mietvertrag fiir eine Seniorenwohnanlage 1.Auflage 6/2005

Auf Kundenwunsch und nach Hinweisen des “Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. -
Bundesvereinigung” - Internet: www.fgwa.de - vollig neu entwickelte Vertragsgrundlage.

Ziel ist es, die Bildung einer “Mietergesellschaft” zu fordern und zu unterstitzen, die auch zu
einer gegenseitigen Hilfeleistung der Mieter fureinander und untereinander bereit ist.

Der Vermieter kann die Mietergemeinschaft ” moderieren”, weiter unterstitzen und pflegen,
er hat dazu aber keine Verpflichtung. Die Mietergemeinschaft muss schon selbst die Initiative
ergreifen.

Der Handlungsspielraum des Vermieters ist in keiner Weise eingeschrankt oder beschrankt.
Der Mietergemeinschaft werden jedoch bedeutende Mitbestimmungsrechte eingeraumt.

Verwendungszweck:

Anlagen in denen eine Gemeinschaft der Mieter zum Zwecke der Eigenhilfe bei
Hilfsbedurftigkeit geschaffen werden soll.

Bitte dringend beachten:

Fur jede Vermietung muss wegen des eingearbeiteten Gesellschaftsvertrages der gleiche
Vertragstext verwendet werden. Alle Mieter missen dem Vertrag inhaltlich zustimmen.
Mieter, die bereits langere Zeit in der Anlage wohnen kdnnen schriftlich erklaren, dass sie
dem Vertrag hinsichtlich der enthaltenen gesellschaftsvertraglichen Regelungen zustimmen.

Dieser Mietvertrag ist nur als WINWORD Textdatei verfugbar. Nur so sind alle ggf.
Erforderlichen individuellen Vertragsanpassungen moglich.

Der Text enthalt in blauer Schriftfarbe alternativ zu verwendende Vertragsklauseln und
Hinweise der Autoren bzw. beispielhafte Eintrage fur die Anpassung bzw. Fertigstellung des
vertragsentwurfes.

@ Urheberrechte fur alle Miet- und Pachtvertrage:
Urheber aller angebotenen Vertrage und Dokumente ist .onlinemietvertrag.de Fachverlag
fur Mietvertrage. - Alle Rechte vorbehalten - Auch die Nachahmung (Abschreiben) ist eine
strafbare Urheberrechtsverletzung. Wir bitten, Raubkopien im eigenen Interesse zu

unterlassen.

Vertrag in meinen Warenkorb legen Sofort-Kauf im Download - Preis 35,00 €
‘ Speichern Sie die Datei auf lnrem PC. Sie kdnnen und missen den
&= Mietvertrag nattirlich bei jeder Vermietung gleichlautend verwenden.
¢ e Die Mehrfachnutzung ist gestattet. Bei einem Preis von 35,00 €

oS TTTToemEAmmmEmAREmEmEREEES ! lentfallen nur rund 5,00 € auf eine Vermietung, bei einer

:_ UHNESOIRD et » [durchschnittlichen GroRe der Anlagen von nur 7 WE. Nutzung nur fir

eigene Zwecke oder fur Mandanten (als StB, RA, Makler, Verwalter),

lVertragsvorschau siehe dazu > >> Nutzung.


http://www.onlinemietvertrag.de/b_onlmv/korb/addartikel.php?orig=/angebot-zweifam.php&artnr=8
.onlinemietvertrag.de
Linien
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Belsplel: Hier kdnnen Sie i r‘I:OGO plazieren

Die nachstehend als Vermieter und Mieter bezeichneten Vertragsparteien schlie3en bezuglich der im
Vertrag als “Mietobjekt” bezeichneten Wohnung diesen Mietvertrag ab.

Gleichzeitig erklart der (die) Mieter seinen (ihren) Beitritt zur Seniorenwohnungsgemeinschaft — nach-
stehend kurz ,SWG* bezeichnet. Die SWG ist eine Gesellschaft burgerllchen Rechts (§§ 705 ff BGB)
Der Beitritt zur SWG erfolgt durch Anerkennung dieses

schaftsvertrages (Unterschrift). Voraussetzung ist jedoch irffgeaes gesichertes Muster Bitte beachten Sie
verhaltnisses. im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !
Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

Die Seniorenwohnungsgemeinschaft (SWG):

ist eine Straftat.

Mitglieder der Seniorenwohnungsgemeinschaft sind ausschlie3lich Personen, die eine Wohnung in
der Wohnanlage Hofacker 10 in xxvv3 Musterstadt gemietet haben. Ohne gleichzeitige Mitgliedschaft
in der SWG ist die Anmietung einer Wohnung nicht mdglich.

Die SWG ist unabhéngig. lhre Ziele, Zwecke und Aufgaben sind alle Angelegenheiten, die sich auf die
konkrete Wohnsituation im Rahmen der Hausgemeinschaft beziehen. Weitere Details dazu ergeben
sich aus dem als Anlage beigefiigten ,Stammbuch” der Gesellschaft und den bisher ergangenen Be-
schlussen der Gesellschaft. Letztere sind dem Mieter und neuen Gesellschafter auf Verlangen in Ko-
pie (auf Kosten der Gesellschaft) auszuhéndigen.

(Blaue Schrift = Hinweise der Autoren oder beispielhafte Eintrage)

Vermieter:

Senioren Wohnungsbau GmbH

Musterstralie 28

23337 Bad Musterberg

Telefon: XXXXXXXX Fax: XXXXXXxXxX E-Matil: XXXXXXXXXXXXX
Mieter:
Mietobjekt:

StraRe Hausnummer Stockwerk Nr. Treppe links /recht (so genau beschreiben, dass auch ein ortsunkundiger die
Wohnung finden kann).

Das Mietobjekt besteht aus:

- 3 Zimmern

- 1 Kiuche, die in das Wohnzimmer integriert ist
- 1 Bad mit Waschbecken, Dusche und WC

- 1Flur

- 1 Balkon

- 1 Stellplatz fur PKW

- 1 Abstellraum

- 1 Kellerraum Nr. 8
Das Mietobjekt ist mit Zentralheizung und zentraler Warmwasserversorgung ausgestattet.

Gemeinschaftsraume:

Der Mieter ist berechtigt, nach naherer Ma3gabe einer etwa bestehenden Benutzungsordnung, die
vom Vermieter oder der SWG aufgestellt wurde, zusammen mit anderen Mietern mitzubenutzen:

Gartenanlage | Fahrradabstellplatz | Trockenraum | Gemeinschaftsraum mit Teekiiche und Baderaum
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nebst WC (Nutzung der Badewanne gegen Gebuhr) | Flure, Treppen und Aufzugsanlage | '

Sonder- und Zusatzausstattung:

Das Mietobjekt verfugt Uber ein Leitungsnetz fur eine Notrufanlage, Rauchmelder in den Zugangen
eine empfangsbereite SAT-Anlage fur Digital- und Analogbeai
schlussmdglichkeit in der Wohnung, Telefonanschlussmogli S Sigelal el sRe [l = i RN I TN ol e g (L RS (<)

Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

1. Wohnflache:

ist eine Straftat.

1.1. Eine bestimmte WohnungsgroRe wird nicht zugesichert. Einvernehmlich gehen Vermieter und
Mieter bei Abschluss dieses Vertrages davon aus, dass die Wohnflache rund gm betréagt,
zuziglich eines Gemeinschaftsanteiles an gemeinschaftlich genutzten Flachen.

1.2. Die vorstehende Wohnflachenangabe wir insbesondere bei der Umlage der Betriebs- und/oder
Heizkosten als BezugsgroRe zu Grunde gelegt, soweit keine verbrauchsabhangige Abrechnung er-
folgt.

1.3. Kénnen sich die Parteien im Falle einer Auseinandersetzung - gleich aus welchem Grund - nicht
einigen, gilt die Wohnflache als vertraglich vereinbart, die sich bei Ermittlung eines konkreten Aufma-
Res unter Anwendung der Berechnungsmethoden der BerechnungsVO 2004 ergibt. Balkone und Ter-
rassen sind zur Halfte der tatsachlichen Flache in die Wohnflache einzubeziehen. Eine Abschrift der
Berechnungsverordnung ist als Anlage diesem Vertrag beigefligt.

Abweichungen der tatséchlichen Wohnflache von der vorstehend angenommenen Wohnflache, die
kleiner als 5 % (nach oben oder nach unten) sind, sind in jedem Fall unter allen rechtlichen Gesichts-
punkten fur die rechtlichen Beziehungen der Parteien aufgrund dieses Mietverhaltnisses als unerheb-
lich anzusehen.

2. Die Mietzeit:

Der Vermieter soll vor Abschluss eines Mietvertrages, der zugleich die Aufnahme dieses Mieters als
neuer Gesellschafter der SWG bedeutet, die tibrigen Gesellschafter danach befragen ob Griinde vor-
liegen, die gegen eine Aufnahme des Mieters als neuer Gesellschafter der SWG sprechen. Eine Ver-
pflichtung des Vermieters zur Befragung der Ubrigen Gesellschafter besteht nicht.

Das Miet- und Gesellschaftsverhaltnis beginnt am XXXXXXX und lauft auf unbestimmte Zeit.

3. Die Kiindigung (Gesellschaftsvertrag und Mietverhéltnis):

3.1. Das Mietverhaltnis kann von beiden Vertragsparteien zum Ende eines jeden Kalendermonats
unter Einhaltung der jeweils im Zeitpunkt der Kiindigung geltenden gesetzlichen Kiindigungsfrist ge-
kindigt werden. Die Kindigungsfrist betragt derzeit 3 Monate (2004).

3.2. Die Kiundigung des Gesellschaftsvertrages (Austritt des Gesellschafters/Mieters) ist wéhrend der
Dauer des Bestehens eines Mietverhaltnisses ausgeschlossen, es sei denn, es liegt ein wichtiger
Grund vor, der auch zu einer auRerordentlichen Kindigung des Mietverhéltnisses berechtigen wirde.
Mit der Kiindigung des Mietverhaltnisses gem. Ziff. 3.1 ist zugleich die Kindigung des Gesellschafts-
vertrages verbunden, ohne dass es einer besonderen Erklarung hierzu bedarf.

3.3. Der Vermieter wird von den Gesellschaftern hiermit zur Entgegennahme und zur Erklarung von
Kindigungen des Gesellschaftsverhéltnisses bevollmachtigt. Der Vermieter kann diese Erméachtigung
auf andere Personen, insbesondere beauftragte Hausverwalter, tibertragen.

3.4. Ein Verbleiben des Mieters in der SWG ist nach Beendigung des Mietverhéaltnisses in jedem Fall
ausgeschlossen.

3.5. Die Kiindigung:

2



Wohnen und Gemeinschaft ITTTI]{%J_L?” s
Miet- und Gesellschaftsvertrag o _TEEIE iy L_m nﬁrl

Die Kundigung muss schriftlich spatestens bis zum 3. Werktag eines Kalendermonats erfolgen. Dazu
muss die Kiandigung hand- oder maschinenschriftlich ausgefiihrt sein und von sdmtlichen Mietern
(bzw. bei Kiindigung durch die Vermieter - von samtlichen Vermietern) unterschrieben sein. Eine Kin-
digung per Telefax, E-Mail oder SMS oder einer sonstigen elektronischen Ubertragung geniigt diesen
Anforderungen nicht. Sollte zukiinftig gesetzlich eine andere Form als die Schrn‘tform fur d|e Kund|-
gung vorgeschrieben werden, so ist die Kiindigung auch wi

punkt der Kiindigung geltenden gesetzlichen Form entsprif e AR el 8 A T A= R oL e S R I
kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf die Ankun im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

Erfolgt die Kundigung durch Bevollméachtigte im Auftrag (z. . :
anderen Partner oder ein Miteigentimer kiindigt als Vermie Raupkomeren, Nachahmen. oder auch Abschreiben
schriftliche Kiindigungsvollmacht im Original (keine Kopie) dilukaslclcls

3.6. Im Falle einer Kundigung wird die SWG mit den tbrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Die Kindi-
gung hat nur das Ausscheiden des betroffenen Mitgliedes, nicht aber die Auflésung der SWG zur Fol-
ge. Der nachfolgende Mieter tritt regelmafig an Stelle des ausscheidenden Mitgliedes in die Gesell-
schaft ein.

4. Beendigung im Todesfall eines Mieters:

4.1 Wird das Mietverhaltnis gem § 563a BGB mit dem Uberlebenden Mieter fortgesetzt (wenn mehrere
Personen gemeinsam Mieter waren), so ist dieser auch verpflichtet und berechtigt, den Gesell-
schaftsanteil an der SWG des anderen Mieters zu Gbernehmen.

4.2 Personen (zum Beispiel Lebenspartner, Ehegatten usw.) die gemal § 563 BGB zum Eintritt in das
mit dem verstorbenen Mieter bestehende Mietverhdltnis im Falle des Todes des Mieters berechtig
sind, sind zum Eintritt in die SWG bzw. zur Ubernahme des Gesellschaftsanteiles verpflichtet und
berechtigt, sofern sie von ihrem Recht Gebrauch machen und in das Mietverhdltnis an Stelle des Ver-
storbenen eintreten. Eine besondere Erklarung ist aufgrund der bestehenden Koppelung zwischen
Mietverhaltnis einerseits und Mitgliedschaft in der SWG andererseits nicht erforderlich.

4.3 Treten andere Rechtsnachfolger (Erben) in das Mietverhéltnis ein, und macht der Vermieter von
seinem gemall § 564 BGB bestehenden Kindigungsrecht fir das Mietverhaltnis in diesem Fall
Gebrauch, so gilt eine solche Kiindigung zugleich als Kindigung des Gesellschaftsanteils, ein Be-
schluss der Gesellschafter ist nicht erforderlich, der Vermieter ist zur Kiindigung in diesen Fallen ge-
nerell von der SWG bevollméachtigt und ermachtigt.

5. Die Schlissel bzw. Chipkarten zur Tiur6ffnung:

5.1.Dem Mieter werden ......... Stlick Wohnungsschlussel, ........... Stlick Hauseingangschlissel,
........ Stlick Briefkastenschliissel sowie.......Stlick Schlissel fir Nebenrdume Ubergeben. Der Mieter
kann weitere Schlissel auf seine Kosten anfertigen, sofern er den Vermieter davon unverziglich
schriftlich informiert.

5.2.Beim Auszug darf der Mieter keine Schliissel zuriickbehalten. Die Kosten fur bis zu héchstens 3
zusétzlich vom Mieter angefertigten Schliissel erstattet der Vermieter beim Auszug nach Ubergabe
funktionsfahiger Schlissel.

5.3.Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass die Wohnanlage mit einer SchlieBanlage ausgestattet

ist. Die SchlieBanlage erméglicht es das Offnen der Haus- und Nebentiiren und der Wohnungstiire mit
nur einem einzigen Schlissel.

6. Verlust eines Schliissels:

6.1 Sofern ein Hauseingangsschlissel verloren oder gestohlen wird, ist grundsatzlich davon auszuge-
hen, dass die Gefahr eines Missbrauchs durch Unberechtigte (Diebe, Einbrecher) besteht. Im Interes-
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se der Sicherheit aller Mieter muss deshalb in solchen Fallen das Haustiirschloss oder - sofern das
Haus mit einer SchlielBanlage ausgestattet ist, diese ersetzt oder geandert werden, systembedingt
sind dabei auch alle Schliissel der anderen Mieter auszutauschen und es entstehen hohe Kosten.

6.2 Im Interesse der Mietergemeinschaft ist der Mieter verpflichtet Jeden Schlusselverlust (oder Chip-
karte) unverziglich dem Vermieter oder dem autorisierten

Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie
im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !
il Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

6.3 Der Mieter ist verpflichtet die Kosten, die zur Wiederhe
lustes oder Diebstahls erforderlich sind, zu tragen. Diese
Mieter Umstande nachweist, aus denen sich ergibt, dass €
sen ist. Der Nachweis kann auch durch Abgabe einer eideJitikaslclClS
gen. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass er rechtlich zum Dritten In-
folge einer Verletzung seiner Pflichten entsteht, haftbar sein kann.

7. Die Beitragszahlungen zur SWG:

Die HOhe der Beitrdge zur SWG richtet sich nach der Anzahl der Bewohner der jeweiligen Wohnung,
und besteht aus einem Aufnahmebeitrag und laufenden Beitragen.

7.1. Der einmalig mit Unterschrift unter diesem Gesellschaftsvertrag zu leistende Beitrag betragt.
XXXXXX € je Bewohner.

7.2. Die laufenden Beitrage betragen ................ € monatlich je Bewohner. Zur Senkung des Verwal-
tungsaufwandes sind diese Beitrage in einer Summe fiir jedes Wirtschaftsjahr im Voraus zahlbar. Das
Wirtschaftsjahr der SWG beginnt jeweils am 1. Juli eines Jahres und endet am 30.Juni des Folgejah-
res. Tritt ein neuer Mieter in die SWG ein, ist er verpflichtet die Beitrdge zur SWG ab dem Zeitpunkt
des Bezugs der Wohnung bis zum Ende des Wirtschaftsjahres zu bezahlen. Danach laufend fiir jedes
Wirtschaftsjahr im Voraus, fallig jeweils am 1. Juli jeden Jahres.

7.3. Die Gesellschafter beauftragen und bevollméchtigen den Vermieter in der Funktion eines
Schatzmeisters fur die SWG, alle Beitrdge im Namen der Gesellschaft einzuziehen.

Der Vermieter kann diese Aufgaben auf einen Gesellschafter der SWG (Mieter) oder auf eine Haus-
verwaltung Ubertragen (auch zeitlich befristet). Er ist verpflichtet und hat dafiir Sorge zu tragen, dass
alle Gelder der SWG getrennt von anderem Vermégen auf einem Sonderkonto der SWG verwahrt
werden. Einmal jahrlich legt der Vermieter oder Beauftragte einen schriftlichen Kassenbericht allen
Gesellschaftern der SWG vor.

7.4. Der Vermieter ist ermachtigt und bevollméchtigt, Beitragszahlungen an ausscheidende Mitglieder
vorzunehmen, auch wenn kein Gesellschafterbeschluss vorliegt.

Im Ubrigen darf der Vermieter oder Beauftragte ohne entsprechenden Beschluss der Gesellschaft
nicht Uber Gelder der SWG verflgen.

7.5. Im Falle seines Ausscheidens aus der SWG — gleich aus welchem Rechtsgrund — hat jeder Ge-
sellschafter Anspruch auf Riickzahlung des von ihm geleisteten Aufnahmebeitrages gemaf Ziffer 7.1.
Der Aufnahmebeitrag wird generell nicht verzinst. Etwaige Zinsertrage stehen der SWG zu.

7.6. Der Gesellschafter verzichtet dariiber hinaus auf alle etwa bestehenden weiteren Anspriiche am
Gesellschaftsvermdgen im Falle seinen Ausscheidens.

7. Die Monatsmiete

Der Mietzins betréagt monatlich fur die Wohnung €
Sonstiges (Garage, Stellplatz, Garten) €
Heizkosten- / Warmwasservorauszahlung (vgl. Ziffer 10) €
Vorauszahlungen fur die unter Ziffer 9 aufgefihrten Betriebskosten €
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Kosten der Millentsorgung bei gemalf? Ziffer 11 unten €
Insgesamt betragt die Monatsmiete €

Die Miete und die Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

am 3. Werktag des Kalendermonats eingehend, an den \ g e e We o te st (LN VI L= AT R Lo e L RS
Entgegennahme erméchtigte Person oder Stelle derzeit auf im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

bei der Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

Nr.

ist eine Straftat.

kostenfrei zu entrichten.
Hinweis: Fir einen Bankeinzug der Miete ist ein gesondertes Bankformular erforderlich, ansonsten
Gefahr der Unwirksamkeit!

Hinsichtlich der Betriebs- Miill- und Heizkostenvorauszahlungen wird der Mieter auf Anforderung des

Vermieters eine Bankabbuchungsermachtigung von seinem Konto erteilen, es sei denn, der Mieter
hat fir die Zahlungen einen Bank-Dauerauftrag eingerichtet.

8. Indexmiete

Die Vertragparteien haben gemafR der als Vertragsanhang zu diesem Mietvertrag geschlossenen
schriftlichen Vereinbarung eine Indexmiete (8 557 b BGB) vereinbart.

Die zukinftige Miete bestimmt sich danach durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preis-
index fur die Lebenshaltung aller privaten Haushalte, seit dem Jahr 2002 als Verbraucherpreisindex
bezeichnet. Im Internet abrufbar unter der Adresse http://www.destatis.de. Die monatliche Miete kann
sich danach erh6éhen oder auch vermindern.

Wahrend der Geltung der Vereinbarung zur Indexmiete (Vertragsanhang) muss die Miete jeweils

mindestens ein Jahr unverandert bleiben. Andere Mieterh6hungen sind, mit Ausnahme einer Mieter-
héhung nach Modernisierung, ausgeschlossen.

9. Die Betriebskosten

9.1. Neben dem Mietzins sind die Heiz- und Warmwasserkosten sowie folgende Betriebskosten ge-
malfd der seit 01.01.2004 geltenden Betriebskosten-Verordnung in der jeweils giiltigen Fassung vom
Mieter zusatzlich zu bezahlen: (Hinweis: Ggf. weitere Kosten auffiihren, fir nicht genannte Kosten
besteht keine Zahlungspflicht des Mieters!)

Grundsteuer Hausbeleuchtungskosten

Gebéaudebrand- und Elementarschadenversi- Sach- und Haftpflichtversicherungen
cherungsumlage Betriebskosten der Gemeinschaftsantenne
Entwéasserungskosten Fahrstuhlkosten

Hausreinigungskosten Hauswartkosten (siehe Ziffer 11)
Mullentsorgungskosten. Gartenpflegekosten

Kosten der Reinigung und Wartung von Kehr- und Uberpriifungsgebiihren des Schorn-
Warmwassergeraten steinfegers

Wasserversorgungskosten Kosten der Pflege der Aul3enanlagen

9.2. Fur die vorstehend aufgefiihrten Kosten ist eine monatliche Vorauszahlung, wie vorstehend unter
Monatsmiete festgelegt, zu bezahlen. Der Vermieter kann die tatsachlich entstandenen Kosten jeder-
zeit abrechnen (Teil- oder Zwischenabrechnung). Einmal jahrlich erfolgt die Jahresendabrechnung.
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9.3. Fur die Umlage (Verteilung) der gesamten Betriebskosten der Wohnanlage oder des Hauses
oder Betriebskostenerhéhung auf die einzelnen Wohnungen und Mieter wird Folgendes vereinbart:

9.3.1 Soweit der Verbrauch oder eine Nutzung konkret erfasst wird, werden die Kosten nach dem
ermittelten Verbrauch bzw. der erfassten Nutzung auf den Mieter umgelegt.

9.3.2 Betriebskosten, die von den fir das Haus insgesaniE i e el s ALY S Ul SISt RS
sind und der Wohnung konkret zugeordnet werden kénn im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

umgelegt. Dazu gehéren bei Wohnungen in Eigentimerge ] .
kosten, die vom Vermieter anteilig entsprechend den auf d Raupkomeren, Nachahmen. oder auch Abschreiben
teilen aufzubringen sind (z. B. die Grundsteuer). ist eine Straftat.

9.3.3 Andere als die mit Ziffer 9.3.1 - 2 erfassen Betriebskosten werden anteilig nach dem Verhaltnis
der Wohnflache der Wohnung zur Gesamtwohnflache auf den Mieter umgelegt (vgl. § 556 a BGB),
sofern keine andere Regelung besteht. Eine solche verbindliche Regelung kann sich durch eine jahre-
lang im Haus gelibte Praxis gebildet haben.

9.3.4 Jede Vertragspartei ist berechtigt, im Anschluss an eine erfolgte Abrechnung (auch Teilabrech-
nung) der Betriebskosten die monatlichen Vorauszahlungen entsprechend den tatséchlichen Kosten,
und zwar ab dem auf die Mitteilung folgenden nachsten Monatsersten, anzupassen (Erhéhung oder
Absenkung). Das in § 560 BGB vorgeschriebene Verfahren ist dabei einzuhalten.

9.3.5 Soweit moglich und durch eine entsprechende Ausstattung der Wohnung vorgesehen, sind
Betriebskosten vom Mieter direkt mit den Versorgungsunternehmen, bzw. Leistungserbringern abzu-
rechnen, einschliel3lich des Energieverbrauchs des Mietobjekts (Strom, Gas, Miillabfuhr, Heizung).

10. Die Heizkosten

10.1. Neben der Miete sind vom Mieter zusétzlich zum Mietzins die Kosten fir die Beheizung des
Mietobjektes einschlieRlich der Versorgung mit Kalt- und Warmwasser zu bezahlen (Heizkosten). Zur
Abgeltung dieser Kosten ist eine monatliche Vorauszahlung, wie vorstehend unter Monatsmiete fest-
gelegt, zu bezahlen. Einmal jahrlich erfolgt die Endabrechnung.

10.2. Zu den Heizkosten gehéren gemal der Verordnung der Bundesregierung iber die Aufstellung
der Kosten (BetriebskostenVo 2004) insbesondere folgende Kosten:

Die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstromes, die
Kosten der Bedienung, Uberwachung und Pflege der Anlage, der regelméRigen Prifung ihrer Be-
triebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschliel3lich der Einstellung durch einen Fachmann, der
Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes und die Kosten der Messungen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, sowie die Kosten fur den Wasserverbrauch. Ebenso gehdren die Kosten
der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsuberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchser-
fassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschlief3lich
der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung zu den Heiz- bzw. Betriebs-
kosten.

10.3. Der Vermieter bzw. ein von ihm beauftragter Warmemessdienst fiihrt eine verbrauchsabhangige
Abrechnung nach naherer MaRRgabe der Verordnung der Bundesregierung Uber die verbrauchsab-
hangige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten durch.

10.4. Zur Erfassung des anteiligen Warmeverbrauchs werden Wéarmezéhler oder Heizkostenverteiler,
zur Erfassung des anteiligen Warmwasserverbrauchs Wasserzahler oder andere geeignete Geréate
verwendet. Falls die Berechnung der Heizungskosten durch Warmemesser oder Heizkostenverteiler
erfolgt, ist der Mieter mit der Ablesung und dem gewahlten Abrechnungsschliissel durch die vom
Vermieter beauftragte Firma ausdriicklich einverstanden. Im Ubrigen werden die Heizungskosten
nach Wahl des Vermieters nach Quadratmeter beheizter Flache oder &hnlichen Vergleichsmalistaben
umgelegt.

10.5. Der Vermieter ist berechtigt, Erh6hungen der Heiz- und Wasserkosten (mit Warmwasser) antei-
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lig auf den Mieter umzulegen. Das in § 560 BGB geregelte Verfahren ist dabei einzuhalten.

10.6. Der Betrieb der Heizung:

Die dem Tagesaufenthalt dienenden Raume werden wahrend der Heizperiode (1. Oktober bis 30.
April) in der Zeit von 6.00 bis 23.00 Uhr mit einer Temperatur von mindestens 21 Grad C° beheizt.
Fir die sonstigen Raume genlgt eine angemessene, der technischen Anlage entsprechende ErwAr.

mung. AuBBerhalb der Heizperiode ist es Sache des Mieter g e e We S Ie A= LN I L= =T N e e LR
seinen Winschen entsprechende Raumtemperatur zu sorg im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

10.7. Eine Beheizung auf3erhalb der Heizperiode kann nu Raubkopieren, Nachahmen. oder auch Absehireiben

aufeinander folgenden Tagen die AuRentemperatur (geme LatbaslCIC!S
absinkt. Bei Stoérungen der Heizanlage, héherer Gewalt, behordlichen Anordnungen oder sonstiger
Unmdglichkeit der Leistung (zum Beispiel Brennstoffknappheit) ist der Vermieter zur Ersatzbeheizung
nicht verpflichtet. Er hat etwaige Stérungen schnellstméglich beseitigen zu lassen.

10.8. Es ist dem Mieter nicht gestattet, die Einstellung von automatischen Brennkesseln zu verandern
oder sonstige Manipulationen an der Heizungsanlage durchzufihren.

11. Hauswart, Milllentsorgung und Reinigung

11.1. Der Mieter ist verpflichtet, sich an der regelméRigen Reinigung von gemeinschaftlich benutzten
Raumen und Einrichtungen (zum Beispiel Trockenraum, Treppenhaus, Eingénge) in angemessenem
Umfang zu beteiligen, soweit diese Arbeiten nicht auf einen Hauswart Ubertragen sind. Die gemein-
schaftlich benutzen Rdume und Einrichtungen sind nach jeder Benutzung in dem Umfang zu reinigen,
dass die Gebrauchsspuren des Mieters beseitigt sind.

11.2. Der Mieter kann seinen Hausmill in das vom Vermieter dafir bereit gestellte Gefald entsorgen.
Die Entsorgung von Sperrmill ist in jedem Fall Sache des Mieters.

11.3 Der Vermieter hat folgende Arbeiten einem Hauswart zur Erledigung tbertragen:

(Zum Beispiel) Kehrwoche: Haus und Grundstiick sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand
zu erhalten. Nach einem vom Vermieter mit dem Hauswart aufgestellten Reinigungsplan werden die
Gemeinschaftsraume, Flure, Treppen, Fenster und Dachbodenraume, Zugangswege aul3erhalb des
Hauses, der Hof, der Standplatz der MillgefaRe und den Blrgersteig vor dem Haus in Gblichem Um-
fang gereinigt und gepflegt.

11.4. Die SWG kann dem Vermieter durch Mehrheitsbeschluss (siehe ,Stammbuch” der Gesellschaft)
eine andere Regelung der Reinigungs- und Pflegedienste vorschlagen. Der Vermieter soll einer von
der SWG vorgeschlagene Regelung zustimmen, soweit seine Interessen dadurch nicht unzumutbar
beeintrachtigt werden.

12. Winterdienst

12.1. Die Durchfiihrung des Winterdienstes wurde vom Vermieter auf einen zuverlassigen professio-
nellen Hauswart tUbertragen.

12.2. Der Winterdienst umfasst insbesondere die Durchfihrung der Rdum- und Streupflicht. Die
R&um- und Streupflicht bezieht sich auch auf Zufahrten, Gehwege und auch auf 6ffentliche Stral3en,
sofern eine entsprechende Verpflichtung der Anlieger besteht. MalRgebend ist die jeweilige Ortssat-
zung. Wege miussen nicht vollstandig gerdumt und gestreut werden, jedoch in dem Umfang, wie es
das jeweilige Verkehrsaufkommen erfordert.

Winterdienstzeiten: taglich, immer dann, wenn mit dem Einsetzen des allgemeinen Verkehrs gerech-
net werden kann. An Werktagen ab 6:30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 9:00 Uhr. Fir das Ende der
Dienstpflicht am Abend ist das jeweilige Verkehrsbedirfnis entscheidend, in der Regel muss der Win-
terdienst bis 22:00 Uhr durchgefuhrt werden.
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12.3. Aus Haftungsgriinden kann die SWG dem Vermieter keine andere Regelung fir den Winter-
dienst vorschlagen. Dieser muss zur Minimierung von Haftungsrisiken auf einen zuverlassigen profes-
sionellen Hauswart tibertragen werden.

13. Die Kaution (Sicherheitsleistung)

Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie

A. a: .
13.1. Zahlun im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !
Der Mieter verpflichtet sich eine Kaution in Héhe von .......... Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

ist eine Straftat.

Die Kautionszahlung ist zu Beginn des Mietverhaltnisses z _
Diese Kaution wird vom Vermieter von dessen Vermdgen getrennt bei einem Kreditinstitut zu dem far
Spareinlagen mit 3-monatiger Kiindigungsfrist tblichen Zinssatz angelegt (vgl. 8 551 BGB).

Die Kaution ist auf das Konto des Vermieters
bei der

Konto Nr. BLZ einzuzahlen.

Die gemaR 8 551 Abs. 2 BGB bestehenden Rechte des Mieters werden nicht eingeschrankt.

Alternative:
Fur die Mietsicherheit (Kaution) wird die folgende Anlageform vereinbart:

Der Mieter verpflichtet sich, die vereinbarte Kautionssumme bei einer deutschen Bank auf ein geson-
dertes "Mietkautionssparbuch” einzubezahlen. Dabei muss vonseiten der kontofuhrenden Bank in
jedem Fall sichergestellt sein, dass eine Abhebung der Kautionssumme durch den Mieter ohne vorhe-
rige Zustimmung des Vermieters ausgeschlossen ist. Alle dabei etwa von der Bank erhobenen Ge-
buhren tragt der Mieter. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass viele Banken fiir ein solches Kauti-
onssparbuch derzeit keine Geblhren erheben.

Die geméalR § 551 Abs. 2 BGB bestehenden Rechte des Mieters werden nicht eingeschrankt.

13. 2. Rickzahlung:

Die Kaution ist nach Rickgabe der Mietsache in vertragsgemaflem Zustand zuziiglich der angefalle-
nen Zinsen unter Abrechnung eventueller Vermieterforderungen an den Mieter zurlickzuzahlen.

Steht eine Forderung des Vermieters zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, bzw. befindet sich die Woh-
nung in einem nicht vertragsgemalien Zustand, so ist er berechtigt, einen der voraussichtlichen
Forderung entsprechenden Betrag von der Kaution bis zur Klarung aller Umsténde zurtickzubehalten.
Dies gilt auch hinsichtlich sich etwa noch nach der Abrechnung Uber die Betriebs- oder Heizkosten
gegeniiber dem Mieter sich ergebenden Forderungen. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, eine Be-
triebs- und Heizkostenabrechnung nach dem Auszug des Mieters zu erstellen. Spéatestens mit Erstel-
lung der turnusmaRigen Jahresabrechnung ist er jedoch verpflichtet, einen etwa sich ergebenden
restlichen Kautionsriickzahlungsanspruch an den Mieter auszubezahlen. Eine jahrliche Auszahlung
der Zinsen kann vom Mieter nicht verlangt werden. Der Mieter kann féllige Mietzahlungen nicht mit der
Kaution aufrechnen.

Alternative bei Anlageform Sparbuch:

Steht eine Forderung des Vermieters zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, bzw. befindet sich die Woh-
nung in einem nicht vertragsgemafen Zustand, so ist er berechtigt, einen der voraussichtlichen
Forderung entsprechenden Betrag von der Kaution bis zur Klarung aller Umstande zurtickzubehalten.
In diesem Fall wird der entsprechende Teilbetrag vom Kautionssparbuch an den Mieter ausbezabhilt.

Dies gilt auch hinsichtlich sich etwa noch nach der Abrechnung Uber die Betriebs- oder Heizkosten
gegeniiber dem Mieter sich ergebenden Forderungen. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, eine Be-
triebs- und Heizkostenabrechnung nach dem Auszug des Mieters zu erstellen. Spatestens mit Erstel-
lung der turnusmaRigen Jahresabrechnung ist er jedoch verpflichtet, einen etwa sich ergebenden
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restlichen Kautionsriickzahlungsanspruch an den Mieter auszubezahlen bzw. dem Mieter das Kauti-
onssparbuch zurtickzugeben. Eine jahrliche Auszahlung der Zinsen kann vom Mieter nicht verlangt
werden.

Der Mieter kann fallige Mietzahlungen nicht mit der Kaution aufrechnen.

14. Die Ubergabe des Mietobjektes (Wohnunq):

3 Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie
14.1. Die Ubergabe der Wohnung erfolgt ohne Tapeten Un g ot o T et Uty oW Ut Sy eeYel o 1N
Falle des Erstbezugs, oder in unrenoviertem Zustand, so w,
ter Ubernimmt keine Verpflichtung weitere Arbeiten — gleic
men.

Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben
ist eine Straftat.

Alternative:
14.1. Die Ubergabe der Wohnung erfolgt in renoviertem Zustand (Abnutzungsungserscheinungen des
Vormieters sind behoben.

14.2. Der Mieter hat offensichtliche Mangel oder Schaden in der Wohnung innerhalb eines Monats
nach Einzug schriftlich anzuzeigen. Unterlasst er eine solche Meldung, so kann er sich bei Auszug
nicht darauf berufen, dass ein Mangel bereits bei Einzug vorhanden war.

14.3. Ist die Mietsache zum Zeitpunkt der Uberlassung mit einem versteckten Mangel behaftet, wel-

chen der Vermieter nicht kennt, so haftet der Vermieter nicht daftir und auch nicht fir daraus resultie-
rende Folgeschaden.

15. Instandhaltung, Renovierungen, Schdnheitsreparaturen

/I Diese Formulierung ist bei einem Erstbezug zu verwenden, wobei der Mieter Tapeten und Malerar-
beiten selbst ausfiihren muss — Ubergabe des Mietobjektes wie Ziffer 14.1 oben - //

15.1. Die Instandhaltung des Mietobjektes ist entsprechend den mietgesetzlichen Vorschriften Sache
des Vermieters, mit Ausnahme der Reparatur von Schaden die Mieter verursacht hat und der Schén-
heitsreparaturen und der Kleinreparaturen, die ausschlieBlich Sache des Mieters entsprechend der
nachstehenden Regelungen sind:

15.2. Schaden in den Mietraumen hat der Mieter, sobald er diese bemerkt, dem Vermieter anzuzei-
gen. Der Mieter haftet dem Vermieter fir Schaden und UberméaRige Abnutzung, welche nach dem
Einzug durch ihn, seine Familienangehdrigen, Besucher, Hausgehilfen, Untermieter sowie die von ihm
beauftragten Handwerker, Lieferanten und dergleichen schuldhaft in der Wohnung verursacht werden.
Insbesondere haftet er fir Schaden, welche durch fahrlassiges Offenstehenlassen von Turen, Fens-
tern, Fensterladen, Rollladen, Markisen, Jalousien oder durch Versaumung einer vom Mieter {ber-
nommenen oder ihm obliegenden sonstigen Pflicht entstehen.

15.3. Schoénheitsreparaturen sind: Instandsetzungsarbeiten zur Beseitigung von Abnutzungserschei-
nungen, die durch normales Wohnen hervorgerufen werden, insbesondere Tapezieren, Streichen
oder Kalken der Wéande und Decken, das Streichen der FuRbéden und Heizkdrper einschlie3lich Heiz-
rohre, der Innentiren sowie der Fenster und Aul3entiiren von innen (bei Naturholztiren und Fenstern:
Lasieren).

15.4. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, Schonheitsreparaturen zu Beginn und wahrend der Dauer
des Mietverhéaltnisses auszufihren, dies ist ausschlie3lich Sache des Mieters auf eigene Kosten.

15.5. Der Mieter verpflichtet sich, die Schénheitsreparaturen regelmaRig durchzufiihren bzw. durch-
fuhren zu lassen. Verfiigt der Mieter tber gute handwerkliche Fahigkeiten, so kann er alle Schonheits-
reparaturen in Eigenleistung ausfiihren. In jedem Fall schuldet der Mieter jedoch eine fachmannische
Ausfiihrung mittlerer Art und Gite. Die Wohnung darf auf einen unbeteiligten Dritten keinen verwahr-
losten Eindruck machen. Sollte dies der Fall sein, so ist der Mieter zur sofortigen Ausfiihrung aller
notwendigen Schonheitsreparaturen verpflichtet. Im Ubrigen besteht jedoch keine Verpflichtung des
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Mieters zur Durchfihrung von Schénheitsreparaturen. Der Mieter fuhrt diese vielmehr ehtsprechend
seinem eigenen tatsachlichen Bedarf aus.

15.6. Die bei Schonheitsreparaturen verwendeten Materialien (insbesondere Farbe, Tapeten) miissen
handelsublich und fir Wohnrdume zugelassen sein. Extreme, exzentrlsche Farbgestaltungen smd als
Beschéadigung des Mietobjektes anzusehen, und missen
Beendigung des Mietverhaltnisses beseitigt werden, wobe
allgemeinen Vorstellungen entsprechenden Zustand zurigfs eigenen Interesse unsere Urheberrechte !
werden missen.

Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

15.7. Kleine Schaden in den Mietraumen: ist eine Straftat.

Die Kosten fur auch ohne Verschulden des Mieters notwendige Reparaturen an solchen Gegenstan-
den, welche dem haufigen und unmittelbarem Zugriff des Mieters ausgesetzt sind, nimmt der Mieter
im Einzelfall bis einschlieBlich EUR 75,00 auf sich (Kleinreparaturen), jedoch nur bis zu einem Ge-
samtbetrag von 8% der Jahresnettomiete innerhalb von 12 Monaten. Zu diesen Gegenstéanden geho-
ren insbesondere: Heizkdrperventile, Wasserhahne und Armaturen, Sicherungen (Elektro) Spultische,
Schldsser und Klinken der Wohnungsturen, Fenster, Fensterladen, Rollladen (Gurte und Verschlis-
se), Jalousien, Markisen, WC- und Badeinrichtungen, Handwaschbecken, Bodenbelége, sonstige
elektrischen Einrichtungen.

15.8. Tritt in der Wohnung Ungeziefer auf, so ist dies dem Vermieter unverziglich anzuzeigen. Die
Kosten der Beseitigung tragt der Vermieter. Sofern fur den Befall des Hauses mit Ungeziefer ein fal-
sches Wohnverhalten des Mieters ursachlich ist oder den Ungezieferbefall beglinstigt hat oder das
Ungeziefer vom Mieter eingeschleppt wurde, ist er verpflichtet, die Kosten der Bekampfung durch
einen Fachbetrieb sowie alle Folgekosten (zum Beispiel Renovierungskosten) dem Vermieter zu er-
statten.

Unabhangig von der Verursachung oder eines Verschuldens ist der Mieter verpflichtet, Ma3hahmen
zur Ungezieferbekdmpfung zu férdern und zu unterstitzen.

/[Ende der Vertragsklausel bei Erstbezug oder wenn der Mieter eine unrenovierte Wohnung Uber-
nimmt//

15. Die Erhaltung der Uberlassenen Radume (Schdnheitsreparaturen)

Vertragsklausel, falls die Wohnung in renoviertem Zustand tGibergeben wur Alternative 14.1 oben
Hinweis. Die folgenden Klauseln entsprechen — wie der gesamte Vertrag — der aktuellen Rechtslage
und Rechtsprechung. Anderungen kénnen zu einer vélligen Unwirksamkeit einer Klausel fiihren.

15.1. Die Schénheitsreparaturen (Renovierungen) wahrend der Mietdauer in den Innenrdumen der
Wohnung sind jeweils bei Bedarf ohne besondere Aufforderung des Vermieters vom Mieter auf eige-
ne Kosten fachgerecht auszufihren.

15.2. Schoénheitsreparaturen sind: Instandsetzungsarbeiten zur Beseitigung von Abnutzungserschei-
nungen, die durch normales Wohnen hervorgerufen werden, inshesondere Tapezieren der Wande
(bei Raufasertapete: Streichen und - soweit erforderlich - Tapezieren), Streichen der Decken (bei
Raufasertapete Streichen und - soweit erforderlich - Tapezieren), das Streichen von Einbauteilen und
Heizkorper einschlie3lich Heizrohre, der Innenttiren sowie der Fenster und AufRentiiren von innen (bei
Naturholztiren und Fenstern: Lasieren).

15.3. Die Schonheitsreparaturen sollten vom Mieter nach Ablauf folgender Zeitraume ausgefuhrt wer-
den:

In Kiichen, Badern, Duschen und sonstige Nassrdumen nach 3 Jahren.

In Wohn- und Schlafraumen, Fluren, Dielen und Toiletten nach 5 Jahren.

In anderen Nebenrdumen nach 7 Jahren.

Diese Fristen laufen in jedem Fall jeweils ab dem Beginn des Mietverhaltnisses. Lasst in besonderen
Ausnahmeféllen der Zustand der Wohnung eine Verlangerung dieser Fristen zu oder erfordert der
Grad der Abnutzung eine Verkiirzung, so ist der Vermieter verpflichtet, beziehungsweise im anderen
Fall dazu berechtigt, nach billigem Ermessen die vorstehend genannte Lange der ZeitrAume verlan-
gern oder zu verkirzen.
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Hinsichtlich des Anstrichs oder der Lasur von Holzwerk, Fenstern sowie der Heizkorper, Heizungsroh-
re usw. in den jeweiligen Raumen ist - unabhéngig vom Nutzungszeitraum - der jeweilige Zustand
dieser Gegenstande dafiir ausschlaggebend, ob eine Renovierungsmaflinahme erforderlich ist oder
nicht. In jedem Fall ist der Mieter verpflichtet, Schonheitsreparaturen durchzufiihren, sobald die Miet-
wohnung bei objektiver Betrachtungsweise renovierungsbedurftig ist.

kann der Vermieter einen Vorschuss in Hohe der vorauss im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

nahmen selbst von einem Fachbetrieb durchfihren lasse . :
Schoénheitsreparaturen ablehnen, wenn und soweit die Dur Raupkomeren, Nachahmen. oder auch Abschreiben
fiihren wiirde, dass von ihm Schonheitsreparaturen ausge it iiasllCls
Mietgebrauch verursacht wurden.

15.5. Verfuigt der Mieter Uber gute handwerkliche Fahigkeiten, so kann er alle Schénheitsreparaturen
in Eigenleistung ausfiihren. In jedem Fall schuldet der Mieter jedoch eine fachméannische Ausfiihrung
mittlerer Art und Giite.

15.6. Beim Auszug aus der Wohnung besteht nur dann keine Verpflichtung des Mieters zur Durchfiih-
rung der Schénheitsreparaturen, wenn der neue Mieter die Schonheitsreparaturen auf seine Kosten
ohne Bericksichtigung im Mietpreis Ubernimmt oder wenn der Mieter dem Vermieter die Kosten fir
die Renovierung, unter Beriicksichtigung des Zustandes der Wohnung und dem Zeitpunkt der letzten
durchgefiihrten Renovierung, erstattet. Dem Mieter verbleibt aber in jedem Fall das Recht, Schén-
heitsreparaturen (auch teilweise oder nur in bestimmten Raumen) selbst vornehmen oder vornehmen
lassen.

15.7. Kénnen sich die Vertragsparteien nicht auf einen Betrag als Kostenersatz fiir nicht ausgefiihrte
Schonheitsreparaturen gemal vorstehender Regelung einigen, so erfolgt die Berechnung des vom
Mieter geschuldeten Betrages entsprechend dem nachfolgenden Rechenbeispiel auf der Basis eines
vom Vermieter eingeholten Kostenvoranschlages eines Fachbetriebes, wobei die in Ziffer 13.3. festge-
legten Nutzungszeitraume zugrunde gelegt werden. Dies gilt nicht, wenn besondere Umsténde vorlie-
gen sollten, nach denen der Vermieter verpflichtet ist, die Fristen geman Ziffer 13.3. zu verlangern. In
diesem Fall werden die langeren Fristen der Berechnung zugrunde gelegt.

15.8. Berechnungsbeispiel:

Wohnzimmer - vertragliche Nutzungsdauer ohne Schdnheitsreparatur nach Ziffer 13.3. : 60 Monate.
Die tatsédchliche Nutzungsdauer durch den Mieter soll in diesem Beispiel seit der letzten Renovierung
bis zum Auszug 26 Monate betragen haben. Die Renovierungskosten betragen nach Voranschlag des
Fachbetriebs: 820,00 € (unterstellter unverbindlicher Wert fiir dieses Rechenbeispiel). Danach ergibt
sich als Wert der monatlichen Abnutzung: 13,66 € (= 820 € geteilt durch 60 Monate).

Vom Mieter geschuldeter Kostenersatz in diesem Beispiel: 355,16 € (=13,66 € mal 26 Monate).

/[Ende der Vertragsklausel bei Erstbezug oder wenn der Mieter eine unrenovierte Wohnung uber-
nimmt//

16. Ausbesserungen und bauliche Verdnderungen durch den Vermieter

Die Durchfihrung von Reparaturen und Verbesserungen der Mietsache durch den Vermieter richtet
sich nach den Bestimmungen des § 554 BGB.

Der Vermieter ist berechtigt, nach Durchfiihrung von Modernisierungs- oder Energieeinsparmaf3nah-
men entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einen Mietzuschlag zu erheben (§ 559 BGB).

17. Medien

17.1 Das Haus ist mit einer Gemeinschaftsantennenanlage ausgestattet, die einen ausreichenden
Fernseh- und Rundfundfunkempfang ermdglicht. Die Anschaffung von notwendigen Zusatzanlagen
(SAT-Empfanger) ist Sache des Mieters auf eigne Kosten. Das Anbringen von zuséatzlichen Aul3enan-
tennen gleich welcher Art auf Balkonen, an Hausfassaden, Dachern sowie an Fenstern ist daher ohne
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vorherige Erlaubnis des Vermieters unzuléssig. Sofern der Empfang des terrestrischen digitalen Fern-
sehens technisch mdglich ist, ist es Sache des Mieters, die hierfiir erforderliche Set-Top-Box oder
andere technische Gerate fiir DVB-T- Empfang anzuschaffen.

17.2 Der Mieter kann einen seinen Bedurfnissen entsprechenden Telefon - und Internetanschluss in
seiner Wohnung einrichten. Der Vermieter ist jedoch nicht verpflichtet, die dafir notwendigen techni-
schen Einric_htung_en zur Verfugung zu stellen: Dies_ Ist 'Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie
schlussmdglichkeiten sind vorhanden. Der Mieter ist geha

schlussmoglichkeiten zu verwenden. Sofern Kabel oder sk kRS EUERCRR R CRI

nung verlegt bzw. verbaut werden missen, kann dies nur |G SCIERRNEREL Ty Cl el g Ve RaleR I
mieters erfolgen. ist eine Straftat.

18. Benutzung der Mietrdume, Untervermietung, Tierhaltung

Der Mieter hat das Haus, die Mietraume samt Zubehor sowie die zur gemeinschaftlichen Benutzung
bestimmten Raume, Einrichtungen und Anlagen schonend und pfleglich zu behandeln, insbesondere
fur gehdrige Reinigung, Liftung (dies gilt besonders flir Neubauwohnungen) und Heizung der Miet-
raume zu sorgen. Sofern die Reinigung der Treppenh&user und der zur gemeinschaftlichen Benut-
zung bestimmten Raume und Anlagen nicht einem Fremdunternehmen Ubertragen ist, beteiligt sich
der Mieter daran im Rahmen der im Haus bestehenden Regelungen und Ubungen.

Der Mieter darf die Mietraume nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen. Will er sie zu
anderen Zwecken nutzen, so bedarf dies der vorherigen Zustimmung des Vermieters. Hunde, Katzen
und andere Tiere mit entsprechender GroR3e (z. B. Hausschweine) dirfen nur mit Zustimmung des
Vermieters in den Mietraumen gehalten werden.

Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass die Gebrauchsiuberlassung der Mietraume an Dritte (z. B.
Untermiete) entsprechend der gesetzlichen Regelung (vgl. 8 540 BGB) der Erlaubnis des Vermieters
bedarf. Bleibt ein Besucher léanger als 6 Wochen in der Wohnung, ist der Mieter in aller Regel ver-
pflichtet, die Erlaubnis des Vermieters fir einen noch langeren Aufenthalt des Besuchers in der Woh-
nung unverzuglich einzuholen.

19. Betreten der MietrAume durch den Vermieter

19.1 Der Vermieter kann die Mietraume betreten, um die Notwendigkeit von Arbeiten oder den Zu-
stand der Mietsache festzustellen. Er ist berechtigt, eine weitere Person hinzuzuziehen oder die Be-
sichtigung durch eine dritte Person allein vornehmen zu lassen. Die Besichtigung ist bei drohender
Gefahr jederzeit gestattet.

19.2. Will der Vermieter das Grundstlick verkaufen, so darf er oder sein Beauftragter die Mietraume
zusammen mit den Kaufinteressenten Montag bis Freitag von 17.00 - 20.00 Uhr und Samstag von
10.00 - 13.00 Uhr betreten.

19.3. Ist das Mietverhéltnis gekiindigt, so darf der Vermieter oder sein Beauftragter die Raume mit den
Mietinteressenten zu den gleichen Stunden betreten.

19.4. Das Betreten der Wohnung ist im Falle der Ziffer 1 nach 7-tdgiger Voranmeldung, im Falle der
Ziffern 2 und 3 nach 2-tagiger Voranmeldung mdoglich. Der Mieter hat daflir zu sorgen, dass die Rau-
me wahrend dieser Zeit auch in einer Abwesenheit betreten werden kdnnen.

Im Einzelfall kann der Mieter aus wichtigem Grund einer Besichtigung widersprechen. Er muss in die-
sem Fall einen angemessenen Ersatztermin anbieten.

20. Verdnderungen an und in den MietrAumen durch den Mieter

Bauliche Veranderungen an und in den Mietraumen, insbesondere Um- und Einbauten, Installationen
und dergleichen dirfen nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters vorgenommen werden.
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Will der Mieter Einrichtungen, mit denen er die Mietraume versehen hat, bei Beendigung des Mietver-
haltnisses wegnehmen, hat er sie zunachst dem Vermieter zur Ubernahme anzubieten.

Wenn der Vermieter diese Einrichtungen tbernehmen will, hat er nach semer Wahl entweder dem
Mieter die Herstellungskosten abziiglich eines angemesseneg g z

oder in sonstiger Weise einen angemessenen Ausgleich z§=Peisnatles gesichertes Muster Bitte beachten Sie
Recht keinen Gebrauch und nimmt der Mieter die Einrichtu im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

lung des urspringlichen Zustands verpflichtet. Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben
21. Beendigung des Mietverhaltnisses ist eine Straftat.

21.1. Das Mietverhéltnis endet nach Ablauf der Kiindigungsfrist. Das Mietverhdltnis verlangert sich
nicht automatisch (vgl. 8§ 545 BGB) auf unbestimmte Zeit, wenn der Miete die Wohnung nicht rdumt
und den Gebrauch fortsetzt. Entsprechendes gilt fir die Mitgliedschaft des Mieters in der SWG.

21.2. Bei Beendigung der Mietzeit hat der Mieter die Mietsache sorgfaltig gereinigt und geputzt zu-
riickzugeben; das gilt auch fir die Teppichbdden, soweit die Wohnung vom Vermieter damit ausges-
tattet ist. Weist der Vermieter nach, dass die Teppichbdden bei Einzug neu verlegt oder von einer
Fachfirma gereinigt wurden, ist der Mieter bei Beendigung des Mietverhaltnisses verpflichtet, ebenfalls
die Reinigung durch eine Fachfirma vornehmen zu lassen. Als Nachweis hierliber ist die entspre-
chende Rechnung vorzulegen. Dies gilt nicht, wenn die Teppichbdden schon alter als 10 Jahre und
verschlissen sind.

21.3. Hat der Mieter bei Beendigung des Mietverhaltnisses Gegenstande zuriickgelassen, so ist der
Vermieter berechtigt, nach vergeblicher schriftlicher Aufforderung und Ablauf einer Frist von zwei Wo-
chen, diese durch eine zur 6ffentlichen Versteigerung berufene Person verwerten zu lassen. Der Erlos
abzuglich der Kosten steht dem Mieter zu. Bescheinigt der Versteigerer schriftlich die Wertlosigkeit der
Gegenstande, kann der Vermieter darliber wie ein Eigentiimer verfiigen.

22. Mehrere Personen als Mieter oder Vermieter

22.1 Vollmacht :

Erklarungen, die auf das mit den Mietern bestehende Mietverhaltnis von Einfluss sind, missen von
oder gegenuber allen Mietern abgegeben werden. Die Mieter bevollméchtigen sich jedoch gegenseitig
zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklarungen. Diese Vollmacht gilt auch die Entgegennahme
von Kindigungen, jedoch nicht fir den Ausspruch von Kindigungen und nicht fir den Abschluss ei-
nes Mietaufthebungsvertrages. Kindigungen missen immer von allen Mietern unterzeichnet sein,
siehe dazu auch Ziffer 2.2. dieses Mietvertrages.

22.2 Haftung:

Mehrere Mieter haften fir alle Verpflichtungen aus dem Mietverhaltnis gegenuber dem Vermieter als
Gesamtschuldner.

22.3 Vermietervollmacht:

Bei einer Mehrheit von Vermietern ist jeder der Vermieter berechtigt, Erklarungen mit Wirkung fur die
anderen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vermieter gelten in soweit als gegenseitig bevoll-
machtigt.

23. Sonstiges

23.1 Aufstellung und Betrieb eines Einzelofens (z. B. Kaminofen) oder eines Abluft-Waschetrockners
bedirfen der vorherigen Zustimmung des Vermieters. Dies gilt nicht fiir elektrisch betriebene Heizun-
gen.

23.2. Schilder - auRRer ubliche Namensschilder - im Treppenhaus und an der Aul3enfassade durfen
nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters angebracht werden, gleiches gilt fir Blumenkasten.
Der Vermieter kann eine einmal gegebene Zustimmung widerrufen, sofern die Aufrechterhaltung des
Hausfriedens oder sonstige wichtige Griinde dies erforderlich machen.
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23.3. Wenn und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen eine zwingende gesetzliche
Vorschrift verst6i3t, tritt an ihre Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung.

24. Die Hausordnung

Die Parteien sind sich dariiber einig, dass die dem Mieter af={luelaltlel Ne[Eilelal=la CERV VE CT@ Tit=N o = Ted gl (T WS T (=)
schrift anerkannte Hausordnung Bestandteil des MietvertragiyR=lel IR (4 IR0 LR 1 oL g g=Te a1 =

Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

Die SWG kann die Hausordnung durch Mehrheitsbeschluss e Sibe e

sellschaft) auch nachtraglich ergdnzen oder &ndern.

Bestandteil dieses Mietvertrages sind weitere unterzeichnete Zusatzvereinbarungen und Anhange.
Datum und Unterschriften Vermieter und Mieter

Weitere alternative Zusatzvereinbarung verwenden, falls die Wohnung mit Inventar (z. B. Einbauk-
che) vermietet wird.

Hausordnung beifligen und vom Mieter unterschreiben lassen.
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Stammbuch der Seniorenwohnungsgemeinschaft (SWG)

Grundlagen der Gesellschaft:

A 1. Die SWG ist unabhéngig. lhre Gesellschafter mussen z
anlage sein. Die Gesellschaft verfolgt nicht die Absicht Ge
satorischen Rahmen fir den Zusammenschluss der Mieter

Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie
im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !
Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

A 2. Die Gesellschaft wahlt einen Gemeinschaftssprecher ulSIREIERSIElE1S
Weitere Einzelheiten sind im Beschluss, der die Wahl bestatg
gen gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. § 709 BGB), nach denen die Gesellschafter nur ge-
meinschatftlich zur Vertretung der SWG berechtigt sind.

A 3. Die Gesellschaft verwaltet sich selbst, dazu kann sowohl jeder Gesellschafter als auch der Ver-
mieter der Gesellschaft jederzeit einen schriftlichen Antrag zur Entscheidung vorlegen. Miindliche
Antrage sind grundsatzlich unwirksam.

A 4. Entscheidungen Uber einen Antrag treffen die Gesellschafter grundsétzlich durch einen schriftli-
chen Beschluss. Ein Antrag gilt als angenommen, wenn mehr als die Halfte der Gesellschafter fir die
Annahme votiert haben. Eine Anderung dieses Stammbuches der Gesellschaft sowie Anderungen
aller weiterer in diesem Vertrag enthaltenen Regelungen ist jedoch nur mit einstimmigem Beschluss
der Gesellschafter und Zustimmung des Vermieters méglich.

A 5. Eine Gesellschafterversammlung ist nicht generell zur Beschlussfassung erforderlich, Giber einen
Antrag kann auch im Umlaufverfahren entschieden werden. Dabei wird ein schriftlicher Antrag von
Gesellschafter zu Gesellschafter zur Entscheidung weiter gegeben, die Gesellschafter erklaren durch
Ihre Unterschrift, ob sie dem Antrag zustimmen wollen oder ihn ablehnen.

A 6. Ein Beschluss bedarf in jedem Fall der Schriftform und muss von allen Gesellschaftern — auch
wenn diese mit ,,nein“ gestimmt haben - unterzeichnet sein. Die Gesellschafter kdnnen sich — insbe-
sondere im Falle einer Verhinderung durch Krankheit — durch einen anderen Gesellschafter vertreten
lassen.

A 7. Der Vermieter ist an Beschliisse der SWG nur dann gebunden, wenn er einem Beschluss schrift-
lich zugestimmt hat.

A 8. Jeder Mieter und Gesellschafter der SWG ist an mehrheitlich gefasste Beschllisse gebunden.

A 9. Versto3t ein Gesellschafter trotz Abmahnung wiederholt gegen die hier aufgestellten Regeln der
SWG oder gegen gefasste Beschliisse, kann eine Kiindigung des Mietverhaltnisses und des Gesell-
schaftsverhaltnisses (Ausschluss aus der SWG) erfolgen.

A 10. Samtliche Rechtsgeschéafte, welche die SWG tatigt, sind grundsétzlich nur unter Beschrénkung
der Haftung auf das Gesellschaftsvermdgen abzuschliel3en, darauf ist beim Abschluss von Geschéaf-
ten ausdricklich hinzuweisen.

A 11. Im Falle einer Auseinandersetzung wird das Gesellschaftsvermégen entsprechend der von den
Gesellschaftern geleisteten Beitragen verteilt. Soweit dieser Vertrag keine anderen Bestimmungen
enthalt, gelten die die gesetzlichen Bestimmungen.

Gemeinsame Ziele, Zwecke und Aufgaben der SWG sind:

Grundséatzlich:

Alle Angelegenheiten, die sich auf die konkrete Wohnsituation im Rahmen der Hausgemeinschaft be-
ziehen. Andere Angelegenheiten — auf3erhalb der Hausgemeinschaft — sind keine Aufgaben der SWG.
Zu den von der SWG zu regelnden Angelegenheiten gehéren insbesondere:
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B1.

Entscheidung Uber die Verwendung der finanziellen Mittel der SWG geman Ziffer 7 des Vertrages z. B.
durch Aufstellung eines Haushaltsplanes.

B 2.

Mitbestimmung bei der Aufnahme neuer Mieter, die zuglelZEN YIRS ¢ I CERY IV TR STINEN o ETol ) T ST (<
dieses Vertrages. im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben
ist eine Straftat.

B 3.

Anderungen und Anpassung der Hausordnung.
B 4.

Die Nutzung der Gemeinschaftsraume und -einrichtungen, der Gemeinschaftsfreiflachen und Gemein-
schaftsausstattung. (Zum Beispiel durch Aufstellung eines verbindlichen Nutzungsplanes fir die Ge-
meinschaftsraume).

B 5.
Organistion, Planung und Durchfiihrung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

B 6.

Reinigung und Pflege der gemeinschaftlichen Dinge, insbesondere betreffend Ziffer 11 des Vertrages
»,Hauswart, Reinigung und Mullentsorgung".

B7.

Instandhaltung, Verschénerung, Privatisieren und individualisieren, der Gemeinschaftsraume.

B 8.

Gegenseitige Hilfe bei allen Angelegenheiten des taglichen Lebens. Dabei besteht fir jeden Mie-
ter/Gesellschafter im Rahmen des persénlich zumutbaren eine Verpflichtung zur unentgeltlichen Hilfe-
leistung. Zumutbar ist eine Hilfeleistung dann, wenn sie ohne wesentliche Beeintrachtigung der eige-

nen personlichen Lebensumstande vom Hilfeleistenden erbracht werden kann. Weitere Einzelheiten
kénnen durch Beschluss der Gesellschafter geregelt werden.

Erklarung des eintretenden Gesellschafters:

(Datum)

Ich bin mit dem Gesellschaftsvertrag des SWG und meinem Eintritt in die SWG als Gesellschafter
einverstanden:

(Unterschrift Mieter)
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Mietanpassungsvereinbarung

Mietanpassungsvereinbarung (Indexmiete gemalfl 8 557 b BGB)

Muss bei Vereinbarung einer Indexmiete abgeschlossen werden.

Zum Mietvertrag zwischen: (Name Vermieter und

Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie
1. Geltung der Vereinbarung: im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !
Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

Diese Vereinbarung ist Bestandteil des zwischen den PartdS
ist eine Straftat.

vom jeweiligen Bestand des Mietvertrages abhangig. Die V
Mietverhaltnisses. Eine isolierte Kiindigung dieser Vereinbarung durch die Vertragsparteien ist ausge-
schlossen. Die Parteien kdnnen diese Vereinbarung jedoch im gegenseitigen Einvernehmen durch
eine schriftliche Erklarung aufheben oder durch eine andere Vereinbarung - auch ohne Veréanderung
der weiteren Bestimmungen des Mietvertrages - ersetzen.

2. Indexmiete:

2.1. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Miete fiir das Mietobjekt durch den vom Statistischen
Bundesamt ermittelten Preisindex fur die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland be-
stimmt wird. Die jeweils aktuellen Werte des Preisindexes sind u. a. auch im Internet unter der Adres-
se http://www.destatis.de abrufbar.

2.2. Andert sich der Preisindex bezogen auf den Zeitpunkt des Beginns dieses Mietverhéltnisses bzw.
Den Zeitpunkt der letzten Anderung, so kann jeder Vertragspartner durch eine Erklarung in Textform
eine entsprechende Erhéhung oder Absenkung der Miete (ohne Betriebs- und Heizkosten) fur die
Zukunft verlangen. Die gednderte Miete ist mit Beginn des Ubernachsten Monats nach dem Zugang
der Erklarung zu entrichten.

2.3. Diese Anderung der Miete kann erstmals nach Ablauf von einem Jahr seit Mietbeginn oder immer
dann verlangt werden, wenn die Miete seit mindestens 1 Jahr seit der letzten Anpassung unveréndert
war.

3. Andere Mieterh6hungen:

Gemal 8 557 b Abs. 2 BGB sind wahrend der Geltungsdauer dieser Vereinbarung zur Indexmiete
andere Mieterhdhungen ausgeschlossen. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, eine Mieterhéhung bei
Modernisierung des Mietobjektes zu verlangen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen daftir vor-
liegen (vgl. 8 557 b Abs. 2 BGB).

Datum und Unterschrift
Vermieter
Datum und Unterschrift

Mieter
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Wohnfléchenverordnung (Abschrift)

(Abschrift)
Verordnung zur Berechnung der Wohnflache (Wohnflachenverordnung WoFIV)

Die Verordnung ist am 1. Januar 2004 in Kraft getreten Abs

Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie
§ 1 Anwendungsbereich, Berechnung der Wo Huele RV EET NV ELIETIEE
Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

(1) Wird nach dem Wohnraumforderungsgesetz die Wohnflsyeissigssiry

ser Verordnung anzuwenden.

(2) Zur Berechnung der Wohnflache sind die nach § 2 zur Wohnflache gehérenden Grundflachen
nach 8§ 3 zu ermitteln und nach § 4 auf die Wohnflache anzurechnen.

§ 2 Zur Wohnflache gehdrende Grundflachen

(1) Die Wohnflache einer Wohnung umfasst die Grundflachen der Raume, die ausschlief3lich zu dieser
Wohnung gehdren. Die Wohnflache eines Wohnheims umfasst die Grundflachen der Raume, die zur
alleinigen und gemeinschaftlichen Nutzung durch die Bewohner bestimmt sind.

(2) Zur Wohnflache gehoren auch die Grundflachen von

1. Wintergarten, Schwimmbaéadern und ahnlichen nach allen Seiten geschlossenen Raumen so-
wie

2. Balkonen, Loggien, Dachgéarten und Terrassen, wenn sie ausschlief3lich zu der Wohnung oder
dem Wohnheim gehoren.

(3) Zur Wohnflache gehdren nicht die Grundflachen folgender Raume:

1. Zubehorraume, inshesondere: a) Kellerraume, b) AbstellrAume und Kellerersatzraume au-
Berhalb der Wohnung, c) Waschkiichen, d) Bodenrdaume, e) Trockenrdume, f) Heizungs-
raume und g) Garagen,

2. Raume, die nicht den an ihre Nutzung zu stellenden Anforderungen des Bauordnungsrechts
der Lander gentigen, sowie

3. Geschaftsraume

§ 3 Ermittlung der Grundflache

(1) Die Grundflache ist nach den lichten MalR3en zwischen den Bauteilen zu ermitteln; dabei ist von der
Vorderkante der Bekleidung der Bauteile auszugehen. Bei fehlenden begrenzenden Bauteilen ist der
bauliche Abschluss zu Grunde zu legen.

(2) Bei der Ermittlung der Grundflache sind namentlich einzubeziehen die Grundflachen von
1. TUr- und Fensterbekleidungen sowie Tir- und Fensterumrahmungen,
2. Ful3-, Sockel und Schrammleisten,
3. fest eingebauten Gegenstanden, wie z. B. Ofen, Heiz- und Klimageraten, Herden,
Bade- oder Duschwannen,
4. freiliegende Installationen,
5. Einbaumdbeln, und

6. nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.
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(3) Bei der Ermittlung der Grundflachen bleiben auRer Betracht die Grundflachen von

1. Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, freiste
ne Héhe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre Q=ELUElIE  Ne[=EI e leTa CERW IV ETEETIn N of=ETel gl (=g WS (=)
betragt, im eigenen Interesse unsere Urheberrechte !

Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben

ist eine Straftat.

(4) Die Grundflache ist durch Ausmessung im fertig gestellter nhradm 00

zeichnung zu ermitteln. Wird die Grundflache auf Grund einer Bauzeichnung ermittelt, muss diese

2. Treppen mit Uber drei Steigungen und deren Treppen

1. fur ein Genehmigungs-, Anzeige-, Genehmigungsfreistellungs- oder ahnliches Verfahren nach dem
Bauordnungsrecht der Lander gefertigt oder, wenn ein bauordnungsrechtliches Verfahren nicht erfor-
derlich ist, fur ein solches geeignet sein und

2. die Ermittlung der lichten Mal3e zwischen den Bauteilen im Sinne des Absatzes 1 ermdglichen. Ist
die Grundflache nach einer Bauzeichnung ermittelt worden und ist abweichend von dieser Bauzeich-
nung gebaut worden, ist die Grundflache durch Ausmessung im fertig gestellten Wohnraumoder auf
Grund einer berichtigten Bauzeichnung neu zu ermitteln.

8 4 Anrechnung der Grundflachen
Die Grundflachen
1. von Rdumen und Raumteilen mit einer lichten H6he von mindestens 2 Metern sind vollstandig,

2. von Raumen und Raumteilen mit einer lichten Hohe von mindestens 1 Meter und weniger als 2
Metern sind zur Halfte,

3. von unbeheizbaren Wintergarten, Schwimmbadern und ahnlichen nach allen Seiten  geschlosse-
nen Raumen sind zur Halfte,

4. von Balkonen, Loggien, Dachgérten und Terrassen sind in der Regel zu einem Viertel hdchstens
jedoch zur Halfte anzurechnen.

§ 5 Uberleitungsvorschrift (vom Abdruck wurde abgesehen).

Als Anlage zum Mietvertrag erhalten:

(Unterschrift + Datum Mieter)

19



	Schaltfläche3: 
	Text23: Sofort-Kauf im Download - Preis 35,00 €
Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC. Sie können und müssen den Mietvertrag natürlich bei jeder Vermietung gleichlautend verwenden. Die Mehrfachnutzung ist gestattet. Bei einem Preis von 35,00 € entfallen nur rund 5,00 € auf eine Vermietung, bei einer durchschnittlichen Größe der Anlagen von nur 7 WE. Nutzung nur für eigene Zwecke oder für Mandanten (als StB, RA, Makler, Verwalter), siehe dazu > >> Nutzung.
	Text121: WINWORD Textdatei
	Text2: Vertragsvorschau
	Text3: Beispiel:  Hier können Sie ihr LOGO plazieren
	Text4tr: Elektronisch gesichertes Muster Bitte beachten Sie im eigenen Interesse unsere Urheberrechte ! Raubkopieren, Nachahmen, oder auch Abschreiben ist eine Straftat. 
	Text1: füreinander und untereinander bereit ist.


